
ISSN 0376-9461Amtsblatt C 313
39. Jahrgang

23 . Oktober 1996der Europäischen Gemeinschaften

Ausgabe
in deutscher Sprache Mitteilungen und Bekanntmachungen

Informationsnummer Inhalt Seite

In Anwendung von Titel VI des Vertrags über die Europäische Union erlassene
Rechtsakte

96, C 313/01 Rechtsakt des Rates vom 27. September 1996 über die Ausarbeitung eines Protokolls
zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen
Gemeinschaften 1

Rechtsakt des Rates vom 27. September 1996 über die Ausarbeitung des Überein­
kommens über die Auslieferung zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen
Union 11

96/C 313/02

DE
l



23 . 10 . 96 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr . C 313/ 1

(In Anwendung von Titel VI des Vertrages über die Europäische Union erlassene Rechtsakte)

RECHTSAKT DES RATES

vom 27. September 1996

über die Ausarbeitung eines Protokolls zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen
Interessen der Europäischen Gemeinschaften

( 96/C 313/01 )

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION — Bekämpfung von Bestechungshandlungen abzielt , an
denen nationale oder Gemeinschaftsbeamte beteiligt sind
und wodurch die finanziellen Interessen der Europäischen
Gemeinschaften geschädigt werden oder geschädigt wer­
den können —

BESCHLIESST, daß die Ausarbeitung des im Anhang ent­
haltenen Protokolls abgeschlossen ist , das heute von den
Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten der
Union unterzeichnet wird ;

EMPFIEHLT den Mitgliedstaaten, das Protokoll gemäß
ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften anzunehmen .

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union,
insbesondere auf Artikel K.3 Absatz 2 Buchstabe c ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Mitgliedstaaten betrachten zur Verwirklichung der
Ziele der Union die Bekämpfung der Kriminalität zum
Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen
Gemeinschaften als Angelegenheit von gemeinsamem
Interesse, die unter die in Titel VI des Vertrags verankerte
Zusammenarbeit fällt .

Der Rat hat mit Rechtsakt vom 26 . Juli 1995 als ein
erstes Vertragswerk das Übereinkommen über den Schutz
der finanziellen Interessen der Europäischen Gemein­
schaften fertiggestellt, das insbesondere auf die Bekämp­
fung des Betrugs zum Nachteil dieser Interessen abzielt .

Dieses Übereinkommen ist in einem zweiten Schritt durch
ein Protokoll zu ergänzen, das insbesondere auf die

Geschehen zu Brüssel am 27. September 1996 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. LOWRY
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ANHANG

PROTOKOLL

aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union zum Übereinkommen über
den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN dieses Protokolls , die Mitgliedstaaten der Europäischen Union
sind —

UNTER BEZUGNAHME auf den Rechtsakt des Rates der Europäischen Union vom 27 . September
1996 ,

IN DEM WUNSCH sicherzustellen , daß ihre Strafrechtsvorschriften in wirksamer Weise zum Schutz der
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften beitragen ,

IN ANERKENNUNG der Bedeutung des Übereinkommens über den Schutz der finanziellen Interessen der
Europäischen Gemeinschaften vom 26 . Juli 1995 zur Bekämpfung des Betrugs zum Nachteil der gemein­
schaftlichen Einnahmen und Ausgaben ,

IN DEM BEWUSSTSEIN, daß die finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften durch andere
Straftaten geschädigt oder gefährdet werden können , insbesondere diejenigen , die Bestechungshandlungen
von oder gegenüber nationalen wie Gemeinschaftsbeamten darstellen , die für die Erhebung, die Verwaltung
oder die Bewilligung der ihrer Kontrolle unterliegenden Gemeinschaftsmittel verantwortlich sind ,

IN DER ERWÄGUNG, daß Personen unterschiedlicher Staatsangehörigkeit, die bei den verschiedenen
staatlichen Stellen oder Einrichtungen beschäftigt sind, an solchen Bestechungshandlungen beteiligt sein
können und daß es im Interesse eines wirksamen Vorgehens gegen derartige Handlungen , die internationale
Bezüge aufweisen , wichtig ist , daß hinsichtlich der Strafbarkeit dieser Handlungen im Strafrecht der
Mitgliedstaaten eine Annäherung in der Bewertung besteht ,

IN ANBETRACHT dessen , daß die Strafvorschriften mehrerer Mitgliedstaaten bei Straftaten im Zusammen­
hang mit der Wahrnehmung eines öffentlichen Amtes im allgemeinen und bei Bestechung im besonderen nur
auf Handlungen von oder gegenüber ihren nationalen Beamten abheben und Verhaltensweisen von
Gemeinschaftsbeamten oder von Beamten anderer Mitgliedstaaten nicht oder nur in Ausnahmefällen
erfassen ,

IN DER ÜBERZEUGUNG, daß die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften insoweit angepaßt werden müssen,
als sie Bestechungshandlungen , mit denen die finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften
geschädigt werden oder geschädigt werden können und an denen Gemeinschaftsbeamte oder Beamte anderer
Mitgliedstaaten beteiligt sind, nicht unter Strafe stellen ,

IN DER ÜBERZEUGUNG ferner , daß eine solche Anpassung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
hinsichtlich der Gemeinschaftsbeamten nicht auf Akte der aktiven und passiven Bestechung beschränkt
werden darf, sondern auch sonstige Delikte erfassen muß, wodurch die Einnahmen oder die Ausgaben der
Europäischen Gemeinschaften beeinträchtigt werden oder beeinträchtigt werden können , einschließlich der
Delikte von oder gegenüber Personen , denen höchste Verantwortlichkeiten übertragen sind,

IN DER ERWÄGUNG, daß ferner geeignete Regeln für die Gerichtsbarkeit und die gegenseitige Zusammen­
arbeit aufgestellt werden sollten , und zwar unbeschadet der rechtlichen Bedingungen für die Anwendung
dieser Regeln in konkreten Fällen , einschließlich gegebenenfalls derjenigen für die Aufhebung von Immuni­
täten ,

IN DER ERWÄGUNG schließlich , daß die einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens über den
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vom 26 . Juli 1 995 auch für die in
diesem Protokoll genannten strafbaren Handlungen gelten sollten —

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:
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Artikel 1

Definitionen

Artikel 2

Bestechlichkeit

( 1 ) Für die Zwecke dieses Protokolls ist der Tatbestand
der Bestechlichkeit dann gegeben , wenn ein Beamter
vorsätzlich unmittelbar oder über eine Mittelsperson für
sich oder für einen Dritten Vorteile jedweder Art als
Gegenleistung dafür fordert , annimmt oder sich verspre­
chen läßt, daß er unter Verletzung seiner Dienstpflichten
eine Diensthandlung oder eine Handlung bei der Aus­
übung seines Dienstes vornimmt oder unterläßt, wodurch
die finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaf­
ten geschädigt werden oder geschädigt werden können .

( 2 ) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnah­
men, um sicherzustellen , daß die in Absatz 1 genannten
Handlungen Straftaten sind .

Artikel 3

Bestechung

Für die Zwecke dieses Protokolls

1 . a ) bezeichnet der Ausdruck „Beamter " sowohl einen
Gemeinschafts- als auch einen nationalen Beam­
ten, einschließlich eines nationalen Beamten eines
anderen Mitgliedstaats ;

b ) bezeichnet der Ausdruck „Gemeinschaftsbeam­
ter "

— jede Person, die Beamter oder durch Vertrag
eingestellter Bediensteter im Sinne des Statuts
der Beamten der Europäischen Gemeinschaften
oder der Beschäftigungsbedingungen für die
sonstigen Bediensteten der Europäischen Ge­
meinschaften ist;

— jede Person , die den Europäischen Gemein­
schaften von den Mitgliedstaaten oder von
öffentlichen oder privaten Einrichtungen zur
Verfügung gestellt wird und dort Aufgaben
wahrnimmt, die den Aufgaben der Beamten
oder sonstigen Bediensteten der Europäischen
Gemeinschaften entsprechen .

Die Mitglieder der gemäß den Verträgen zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaften ge­
schaffenen Einrichtungen sowie das Personal die­
ser Einrichtungen werden den Gemeinschaftsbe­
amten gleichgestellt , sofern auf sie nicht das Statut
der Beamten der Europäischen Gemeinschaften
oder die Beschäftigungsbedingungen für die sonsti­
gen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaf­
ten Anwendung findet;

c ) wird der Ausdruck „nationaler Beamter " entspre­
chend der Definition für den Begriff „Beamter "
oder „Amtsträger " im innerstaatlichen Recht des
Mitgliedstaats ausgelegt , in dem der Betreffende
diese Eigenschaft für die Zwecke der Anwendung
des Strafrechts dieses Mitgliedstaats besitzt .

Handelt es sich jedoch um ein Verfahren, das ein
Mitgliedstaat wegen einer Straftat einleitet, an der
ein Beamter eines anderen Mitgliedstaats beteiligt
ist , braucht ersterer die Definition für den Begriff
„ nationaler Beamter " jedoch nur insoweit anzu­
wenden, als diese mit seinem innerstaatlichen
Recht im Einklang steht;

( 1 ) Für die Zwecke dieses Protokolls ist der Tatbestand
der Bestechung dann gegeben , wenn eine Person vorsätz­
lich einem Beamten unmittelbar oder über eine Mitteis­
sperson einen Vorteil jedweder Art für ihn selbst oder für
einen Dritten als Gegenleistung dafür verspricht oder
gewährt, daß der Beamte unter Verletzung seiner Dienst­
pflichten eine Diensthandlung oder eine Handlung bei der
Ausübung seines Dienstes vornimmt oder unterläßt,
wodurch die finanziellen Interessen der Europäischen
Gemeinschaften geschädigt werden oder geschädigt wer­
den können .

( 2 ) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnah­
men, um sicherzustellen, daß die in Absatz 1 genannten
Handlungen Straftaten sind .

Artikel 4

Assimilation

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnah­
men, um sicherzustellen , daß in seinem Strafrecht die
Umschreibungen der Straftaten , die eine Handlung im
Sinne des Artikels 1 des Übereinkommens sind und von
seinen nationalen Beamten bei der Ausübung ihres Dien­
stes begangen werden, in der gleichen Weise für die Fälle
gelten, in denen die Straftaten von Gemeinschaftsbeamten
bei der Ausübung ihres Dienstes begangen werden .

( 2 ) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnah­
men, um sicherzustellen , daß in seinem Strafrecht die
Umschreibungen der Straftaten im Sinne des Absatzes 1
dieses Artikels und der Artikel 2 und 3 , die von oder
gegenüber Ministern seiner Regierung, gewählten Vertre­
tern seiner parlamentarischen Versammlungen, Mitglie­
dern seiner obersten Gerichte oder Mitgliedern seines
Rechnungshofs bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
begangen werden, in der gleichen Weise für die Fälle
gelten , in denen die Straftaten von oder gegenüber Mit­
gliedern der Kommission der Europäischen Gemeinschaf­
ten, des Europäischen Parlaments , des Gerichtshofs und

2 . bezeichnet der Ausdruck „Übereinkommen" das am
26 . Juli 1995 aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags
über die Europäische Union fertiggestellte Überein­
kommen über den Schutz der finanziellen Interessen
der Europäischen Gemeinschaften ( ! ).

(') ABl . Nr . C 316 vom 27. 11 . 1995 , S. 49 .
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c ) die Straftat sich gegen eine in Artikel 1 genannte
Person oder ein Mitglied der in Artikel 4 Absatz 2
genannten Organe richtet, das eines seiner Staatsange­
hörigen ist ,

d ) es sich bei dem Täter um einen Gemeinschaftsbeam­
ten eines Organs der Europäischen Gemeinschaften
oder einer gemäß den Verträgen zur Gründung der
Gemeinschaften geschaffenen Einrichtung, die ihren
Sitz in dem betreffenden Mitgliedstaat hat, handelt .

( 2 ) Jeder Mitgliedstaat kann bei der Notifizierung gemäß
Artikel 9 Absatz 2 erklären, daß er eine oder mehrere
Bestimmungen über die Gerichtsbarkeit gemäß Absatz 1
Buchstaben b ), c ) und d ) nicht oder nur in bestimmten
Fällen oder unter bestimmten Umständen anwendet .

des Rechnungshofs der Europäischen Gemeinschaften bei
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben begangen werden .

( 3 ) Hat ein Mitgliedstaat besondere Rechtsvorschriften
für Handlungen oder Unterlassungen erlassen, für die
Minister der Regierung aufgrund ihrer besonderen politi­
schen Stellung in dem betreffenden Mitgliedstaat verant­
wortlich sind , so gilt Absatz 2 dieses Artikels nicht für
diese Rechtsvorschriften, sofern der Mitgliedstaat ge­
währleistet , daß die Strafvorschriften, mit denen die Arti­
kel 2 und 3 sowie Artikel 4 Absatz 1 umgesetzt werden ,
auch die Mitglieder der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften erfassen .

( 4 ) Die Absätze 1 , 2 und 3 berühren nicht die in jedem
Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen über das Strafver­
fahren und die Bestimmung des jeweils zuständigen
Gerichts .

( 5 ) Dieses Protokoll findet Anwendung unter voller Ein­
haltung der einschlägigen Vorschriften der Verträge zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaften , des Proto­
kolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäi­
schen Gemeinschaften , der Satzung des Gerichtshofs
sowie der dazu jeweils erlassenen Durchführungsvor­
schriften, was die Aufhebung der Befreiungen betrifft .

Artikel 7

Verhältnis zu dem Übereinkommen

( 1 ) Artikel 3 , Artikel 5 Absätze 1 , 2 und 4 sowie Artikel
6 des Ubereinkommens gelten so , als enthielten sie eine
Bezugnahme auf Handlungen im Sinne der Artikel 2 , 3
und 4 dieses Protokolls .

( 2 ) Folgende Bestimmungen des Übereinkommens gelten
auch für dieses Protokoll :

— Artikel 7 mit der Maßgabe, daß Erklärungen im Sinne
des Artikels 7 Absatz 2 des Übereinkommens auch für
dieses Protokoll gelten, sofern bei der Notifizierung
nach Artikel 9 Absatz 2 dieses Protokolls keine
anderslautende Erklärung abgegeben wird ,

Artikel 5

Sanktionen

— Artikel 9 ,

— Artikel 10 .

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnah­
men, um sicherzustellen, daß die in den Artikeln 2 und 3
genannten Handlungen sowie die Beihilfe zu diesen
Handlungen oder die Anstiftung dazu durch wirksame,
verhältnismäßige und abschreckende Strafen geahndet
werden können, die zumindest in schweren Fällen auch
Freiheitsstrafen umfassen, die zu einer Auslieferung füh­
ren können .

( 2 ) Absatz 1 läßt die Ausübung der Disziplinargewalt
der zuständigen Behörden gegenüber nationalen oder
Gemeinschaftsbeamten unberührt . Bei der Strafzumessung
können die nationalen Gerichte Disziplinarmaßnahmen,
die gegenüber derselben Person wegen derselben Hand­
lung ergriffen worden sind , entsprechend den Grundsät­
zen ihres innerstaatlichen Rechts berücksichtigen .

Artikel 8

Gerichtshof

Artikel 6

Gerichtsbarkeit

( 1 ) Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten über die Aus­
legung oder Anwendung dieses Protokolls werden
zunächst im Rat nach dem Verfahren des Titels VI des
Vertrags über die Europäische Union mit dem Ziel ihrer
Beilegung erörtert .

Ist die Streitigkeit nach Ablauf von sechs Monaten nicht
beigelegt, so kann der Gerichtshof der Europäischen
Gemeinschaften von einer Streitpartei befaßt werden .

( 2 ) Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
kann mit Streitigkeiten zwischen einem oder mehreren
Mitgliedstaaten und der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften über Artikel 1 , außer Nummer 1 Buch­
stabe c ), sowie über die Artikel 2 , 3 und 4 sowie Artikel
7 Absatz 2 dritter Gedankenstrich dieses Protokolls

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnah­
men, um seine Gerichtsbarkeit über die in Übereinstim­
mung mit den Artikeln 2, 3 und 4 umschriebenen Strafta­
ten in den Fällen zu begründen, in denen

a ) die Straftat ganz oder teilweise in seinem Hoheitsge­
biet begangen worden ist ,

b ) es sich bei dem Täter um einen seiner Staatsangehöri­
gen oder einen seiner Beamten handelt ,
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befaßt werden , die nicht im Wege von Verhandlungen
beigelegt werden konnten .

( 3 ) Die Beitrittsurkunden werden beim Verwahrer hin­
terlegt .

( 4 ) Dieses Protokoll tritt für jeden Staat, der ihm beitritt ,
neunzig Tage nach der Hinterlegung seiner Beitrittsur­
kunde oder aber zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Protokolls in Kraft , wenn dieses beim Ablauf des genann­
ten Neunzig-Tage-Zeitraums noch nicht in Kraft getreten
ist .

Artikel 9

Inkrafttreten

Artikel 1 1

Vorbehalte

( 1 ) Dieses Protokoll bedarf der Annahme durch die
Mitgliedstaaten nach Maßgabe ihrer jeweiligen verfas­
sungsrechtlichen Vorschriften .

( 2 ) Die Mitgliedstaaten notifizieren dem Generalsekretär
des Rates der Europäischen Union den Abschluß der
Verfahren , die nach ihren jeweiligen verfassungsrechtli­
chen Vorschriften für die Annahme dieses Protokolls
erforderlich sind .

( 3 ) Dieses Protokoll tritt neunzig Tage nach der Notifi­
zierung gemäß Absatz 2 durch den Staat in Kraft, der im
Zeitpunkt der Annahme des Rechtsaktes über die Ausar­
beitung dieses Protokolls durch den Rat Mitglied der
Europäischen Union ist und der diese Förmlichkeit als
letzter vornimmt. Ist das Ubereinkommen zu dem betref­
fenden Zeitpunkt jedoch noch nicht in Kraft, tritt das
Protokoll zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Überein­
kommens in Kraft .

( 1 ) Vorbehalte sind mit Ausnahme der in Artikel 6
Absatz 2 vorgesehenen Vorbehalte nicht zulässig .

( 2 ) Jeder Mitgliedstaat, der einen Vorbehalt eingelegt
hat, kann diesen jederzeit ganz oder teilweise durch
entsprechende Notifizierung an den Verwahrer zurückzie­
hen . Die Rücknahme wird zum Zeitpunkt des Eingangs
der Notifizierung beim Verwahrer wirksam.

Artikel 12

Verwahrer
Artikel 10

Beitritt neuer Mitgliedstaaten

( 1 ) Dieses Protokoll steht allen Staaten , die Mitglied der
Europäischen Union werden, zum Beitritt offen .

( 2 ) Der vom Rat der Europäischen Union erstellte Wort­
laut dieses Protokolls in der Sprache des beitretenden
Staates ist verbindlich .

( 1 ) Verwahrer dieses Protokolls ist der Generalsekretär
des Rates der Europäischen Union .

(2 ) Der Verwahrer veröffentlicht im Amtsblatt der Euro­
päischen Gemeinschaften den Stand der Annahmen und
Beitritte , die Erklärungen und Vorbehalte sowie alle son­
stigen Notifizierungen im Zusammenhang mit diesem
Protokoll .

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll
gesetzt .

Geschehen in einer Urschrift in dänischer , deutscher , englischer, finnischer, französischer ,
griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spani­
scher Sprache , wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist ; die Urschrift wird im Archiv
des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt .
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Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας
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Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hEireann
For the Government of Ireland

Per il Governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
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Für die Regierung der Republik Österreich

Pelo Governo da Repüblica Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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Por el Gobierno del Reino de Espana
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ANLAGE

Erklärungen der Mitgliedstaaten bei der Annahme des Rechtsaktes über die Fertigstellung des Protokolls

1 . Erklärung der deutschen Delegation

„Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland erklärt ihre Absicht, für das Protokoll zum Überein­
kommen zum Schutz der finanziellen Interessen (Beamte ) dieselbe Einigung über die Zuständigkeit des
Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften für Vorabentscheidungsverfahren und bis zu dem
gleichen Zeitpunkt zu erreichen, wie sie für das Übereinkommen über den Schutz der finanziellen
Interessen der Europäischen Gemeinschaften angestrebt wird ."

2 . Gemeinsame Erklärung der belgischen, der luxemburgischen und der niederländischen Delegation

„Die Regierung des Königreichs Belgien, des Königreichs der Niederlande und des Großherzogtums
Luxemburg sind der Auffassung, daß, um das Inkrafttreten des jetzigen Protokolls zu ermöglichen, bis
Ende November 1996 eine zufriedenstellende Lösung der Frage der Zuständigkeit des Gerichtshofs der
Europäischen Gemeinschaften für die Auslegung dieses Protokolls gefunden werden muß, und zwar
vorzugsweise im Rahmen der laufenden Erörterungen über eine Zuständigkeit des Gerichtshofs für
Vorabentscheidungen zur Auslegung des Übereinkommens über den Schutz der finanziellen Interessen
der Europäischen Gemeinschaften ."

3 . Erklärung der österreichischen Delegation

„Österreich geht davon aus, daß die Zuständigkeit des EuGH im Vorabentscheidungsverfahren in
absehbarer Zeit positiv geregelt wird, wobei es sich in Zukunft auch hierfür einsetzen wird ."
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RECHTSAKT DES RATES

vom 27. September 1996

über die Ausarbeitung des Übereinkommens über die Auslieferung zwischen den Mitgliedstaaten
der Europäischen Union

( 96/C 313/02 )

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION — hangs, das heute von den Vertretern der Regierungen der
Mitgliedstaaten der Union unterzeichnet wird , abge­
schlossen ist .

EMPFIEHLT den Mitgliedstaaten, das Übereinkommen
gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften anzu­
nehmen .

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union ,
insbesondere auf Artikel K.3 Absatz 2 Buchstabe c ),

in der Erwägung, daß die Mitgliedstaaten für die Ver­
wirklichung der Ziele der Union die Verbesserung der
Auslieferung zwischen den Mitgliedstaaten der Europäi­
schen Union als eine Angelegenheit von gemeinsamem
Interesse betrachten, die unter die durch Titel VI des
Vertrags eingeführte Zusammenarbeit fällt —

BESCHLIESST, daß die Ausarbeitung des in der Anlage
enthaltenen Übereinkommens einschließlich seines An­

Geschehen zu Brüssel am 27. September 1996 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. LOWRY
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UBEREINKOMMEN

aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union über die Auslieferung
zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN dieses Übereinkommens , die Mitgliedstaaten der Europäischen Union
sind —

UNTER BEZUGNAHME auf den Rechtsakt des Rates der Europäischen Union vom 27 . September
1996 ,

IN DEM WUNSCH, die strafrechtliche Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten sowohl bei der
Strafverfolgung als auch bei der Strafvollstreckung zu verbessern ,

IN ANERKENNUNG der Bedeutung der Auslieferung im Bereich der justitiellen Zusammenarbeit für die
Verwirklichung dieser Ziele ,

IN ANBETRACHT DER TATSACHE, daß die Mitgliedstaaten ein gemeinsames Interesse daran haben
sicherzustellen , daß die Auslieferungsverfahren effizient und rasch durchgeführt werden, soweit ihre
Regierungssysteme auf demokratischen Prinzipien basieren und soweit sie die Verpflichtungen einhalten, die
in der am 4 . November 1950 in Rom unterzeichneten Europäischen Konvention zum Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten niedergelegt sind,

IM VERTRAUEN auf die Struktur und die Funktionsweise ihrer Rechtssysteme und die Fähigkeit aller
Mitgliedstaaten , ein faires Verfahren zu gewährleisten ,

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des vom Rat mit Rechtsakt vom 10 . März 1995 ausgearbeiteten
Übereinkommens über das vereinfachte Auslieferungsverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der Europäi­
schen Union ,

IN ANBETRACHT DESSEN, daß zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ein Übereinkom­
men zur Ergänzung des Europäischen Auslieferungsübereinkommens vom 13 . Dezember 1957 und der
anderen einschlägigen Übereinkommen geschlossen werden sollte ,

IN DER ERWÄGUNG, daß die Bestimmungen dieser Übereinkommen für alle Fragen , die nicht in dem
vorliegenden Übereinkommen geregelt sind, weitergelten —

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN :

Artikel 1

Allgemeine Bestimmungen

Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten, die Partei
dieses Übereinkommens sind ,

— Kapitel I des Übereinkommens vom 27 . Juni 1962
zwischen dem Königreich Belgien, dem Großherzog­
tum Luxemburg und dem Königreich der Niederlande
über die Auslieferung und Rechtshilfe in Strafsachen ,
geändert durch das Protokoll vom 11 . Mai 1974
(nachstehend Benelux-Übereinkommen genannt ) in
den Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten der
Benelux-Wirtschaftsunion .

( 2 ) Absatz 1 berührt weder die Anwendung günstigerer
Bestimmungen der zwischen Mitgliedstaaten geschlosse­
nen bilateralen oder multilateralen Übereinkünfte noch,
wie dies in Artikel 28 Absatz 3 des Europäischen Auslie­
ferungsübereinkommens vorgesehen ist, die Ausliefe­
rungsvereinbarungen aufgrund einheitlicher oder wechsel­
seitiger Rechtsvorschriften , wonach im Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats Haftbefehle zu vollstrecken sind , die
im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats erlassen
worden sind .

( 1 ) Zweck dieses Übereinkommens ist es , folgende
Bestimmungen zu ergänzen und ihre Anwendung zwi­
schen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu
erleichtern :

— Europäisches Auslieferungsübereinkommen vom 13 .
Dezember 1957 ( nachstehend Europäisches Ausliefe­
rungsübereinkommen genannt ),

— Europäisches Übereinkommen zur Bekämpfung des
Terrorismus vom 27. Januar 1977 ( nachstehend Euro­
päisches Übereinkommen zur Bekämpfung des Terro­
rismus genannt),

— Übereinkommen vom 19 . Juni 1990 zur Durchfüh­
rung des Übereinkommens von Schengen vom 14 .
Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der
Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen in den
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Artikel 2

Auslieferungsfähige Handlungen

( 1 ) Ausgeliefert wird wegen Handlungen, die nach dem
Recht des ersuchenden Mitgliedstaats mit einer Freiheits­
strafe oder einer die Freiheit beschränkenden Maßregel
der Sicherung und Besserung im Höchstmaß von minde­
stens zwölf Monaten und nach dem Recht des ersuchten
Mitgliedstaats ist einer Freiheitsstrafe oder einer die Frei­
heit beschränkenden Maßregel der Sicherung und Besse­
rung im Höchstmaß von mindestens sechs Monaten
bedroht sind .

( 2 ) Die Auslieferung darf nicht mit der Begründung
abgelehnt werden, daß das Recht des ersuchten Mitglied­
staats nicht dieselbe Art der die Freiheit beschränkenden
Maßregel der Sicherung und Besserung wie das Recht des
ersuchenden Mitgliedstaats vorsieht .

( 3 ) Artikel 2 Absatz 2 des Europäischen Auslieferungs­
übereinkommens und Artikel 2 Absatz 2 des Benelux­
Übereinkommens finden auch Anwendung, wenn be­
stimmte Handlungen mit Geldstrafe bedroht sind .

mit gleicher Rechtswirkung oder in dem Urteil enthalten
sind , das gegen die Person, deren Auslieferung beantragt
wird , ergangen ist, sowie die Informationen in der Dar­
stellung der Handlungen nach Artikel 12 Absatz 2 Buch­
stabe b ) des Europäischen Auslieferungsübereinkommens
oder Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe b ) des Benelux­
Übereinkommens .

( 3 ) Jeder Mitgliedstaat kann im Rahmen der Notifizie­
rung nach Artikel 18 Absatz 2 erklären, daß er sich das
Recht vorbehält , Absatz 1 nicht oder nur unter bestimm­
ten Bedingungen anzuwenden .

(4 ) Jeder Mitgliedstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz
3 eingelegt hat, sieht als auslieferungsfähige Handlung im
Sinne von Artikel 2 Absatz 1 das Verhalten einer Person
an, die zur Begehung einer oder mehrerer mit einer
Freiheitsstrafe oder einer die Freiheit beschränkenden
Maßregel der Sicherung und Besserung im Höchstmaß
von mindestens zwölf Monaten bedrohter strafbarer
Handlungen durch eine mit einem gemeinsamen Ziel
handelnde Gruppe von Personen auf dem Gebiet des
Terrorismus nach den Artikeln 1 und 2 des Europäischen
Übereinkommens zur Bekämpfung des Terrorismus , auf
dem Gebiet des unerlaubten Verkehrs mit Suchtstoffen
und anderer Formen der organisierten Kriminalität oder
auf dem Gebiet von anderen Gewalttaten gegen das
Leben, die körperliche Unversehrtheit oder Freiheit einer
Person oder Gewalttaten, die zu einer Gemeingefahr für
Personen führen , beiträgt, auch wenn die betreffende
Person sich nicht an der eigentlichen Ausführung der
betreffenden strafbaren Handlung oder strafbaren Hand­
lungen beteiligt ; ein derartiger Beitrag muß vorsätzlich
und entweder in Kenntnis des Ziels und der allgemeinen
kriminellen Tätigkeit der Gruppe oder in Kenntnis des
Vorsatzes der Gruppe, die betreffende strafbare Hand­
lung oder die betreffenden strafbaren Handlungen zu
begehen, geleistet werden .

Artikel 3

Verabredung einer strafbaren Handlung und Beteiligung
an einer kriminellen Vereinigung

( 1 ) Erfüllt die dem Auslieferungsersuchen zugrundelie­
gende Handlung nach dem Recht des ersuchenden Mit­
gliedstaats den Straftatbestand der Verabredung einer
strafbaren Handlung oder der Beteiligung an einer krimi­
nellen Vereinigung und ist sie mit einer Freiheitsstrafe
oder einer die Freiheit beschränkenden Maßregel der
Sicherung und Besserung im Höchstmaß .von mindestens
zwölf Monaten bedroht, so darf die Auslieferung nicht
mit der Begründung abgelehnt werden, daß diese Hand­
lung nach dem Recht des ersuchten Mitgliedstaats keinen
Straftatbestand darstellt , sofern die Verabredung einer
strafbaren Handlung oder die Beteiligung an einer krimi­
nellen Vereinigung mit dem Ziel erfolgt sind ,
a ) eine oder mehrere strafbare Handlungen nach den
Artikeln 1 und 2 des Europäischen Übereinkommens
zur Bekämpfung des Terrorismus

Artikel 4

oder

Anordnung des Freiheitsentzugs an einem anderen Ort als
einer Haftanstalt

Die Auslieferung zum Zweck der Strafverfolgung darf
nicht mit der Begründung abgelehnt werden, daß dem
Ersuchen gemäß Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a ) des
Europäischen Auslieferungsübereinkommens oder Artikel
11 Absatz 2 Buchstabe a ) des Benelux-Übereinkommens
eine Anordnung der Justizbehörden des ersuchenden Mit­
gliedstaats beigefügt wurde , den Freiheitsentzug an einem
anderen Ort als einer Haftanstalt vorzunehmen .

Artikel 5

Politische strafbare Handlungen

( 1 ) Für die Zwecke der Anwendung dieses Übereinkom­
mens wird keine strafbare Handlung vom ersuchten Mit­
gliedstaat als politische strafbare Handlung, als eine mit
einer solchen zusammenhängende strafbare Handlung
oder als eine auf politischen Beweggründen beruhende
strafbare Handlung angesehen .

( 2 ) Jeder Mitgliedstaat kann im Rahmen der Notifizie­
rung nach Artikel 18 Absatz 2 erklären , daß er Absatz 1
nur im Zusammenhang mit

b ) jede andere mit einer Freiheitsstrafe oder einer die
Freiheit beschränkenden Maßregel der Sicherung und
Besserung im Höchstmaß von mindestens zwölf
Monaten bedrohte strafbare Handlung auf dem
Gebiet des unerlaubten Verkehrs mit Suchtstoffen und
anderer Formen der organisierten Kriminalität oder
anderer Gewalttaten gegen das Leben, die körperliche
Unversehrtheit oder Freiheit einer Person oder
Gewalttaten, die zu einer Gemeingefahr für Personen
führen ,

zu begehen .

( 2 ) Bei der Feststellung, ob die Verabredung einer straf­
baren Handlung oder die Beteiligung an einer kriminellen
Vereinigung mit dem Ziel erfolgt sind , einer der in Absatz
1 Buchstabe a ) oder b ) genannten strafbaren Handlungen
zu begehen, berücksichtigt der ersuchte Mitgliedstaat die
Informationen, die im Haftbefehl oder in einer Urkunde
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a ) strafbaren Handlungen nach den Artikeln 1 und 2 des
Europäischen Übereinkommens zur Bekämpfung des
Terrorismus

und

Staat . Sie können jedoch um weitere Fünfjahreszeiträume
verlängert werden .

Zwölf Monate vor Ablauf der Geltungsdauer des Vorbe­
halts übermittelt der Verwahrer dem betreffenden Mit­
gliedstaat eine entsprechende Mitteilung.

Der Mitgliedstaat notifiziert dem Verwahrer spätestens
drei Monate vor Ablauf jedes Fünfjahreszeitraums, daß er
seinen Vorbehalt aufrechterhält , daß er ihn im Hinblick
auf eine Erleichterung der Auslieferungsbedingungen
ändert oder daß er ihn aufhebt .

Unterbleibt die Notifizierung nach Unterabsatz 3 , so teilt
der Verwahrer dem betreffenden Mitgliedstaat mit, daß
die Geltungsdauer seines Vorbehalts sich automatisch um
einen Zeitraum von sechs Monaten verlängert , vor dessen
Ablauf er die Notifizierung vornehmen muß . Nach
Ablauf dieser Frist wird der Vorbehalt ungültig, wenn
keine Notifizierung erfolgt ist .

b ) den Straftatbestand der Verabredung einer strafbaren
Handlung oder der Beteiligung an einer kriminellen
Vereinigung erfüllenden Handlungen, die dem in Arti­
kel 3 Absatz 4 beschriebenen Verhalten entsprechen
und die darauf gerichtet sind , eine oder mehrere
strafbare Handlungen nach den Artikeln 1 und 2 des
Europäischen Übereinkommens zur Bekämpfung des
Terrorismus zu begehen,

anwendet .

( 3 ) Artikel 3 Absatz 2 des Europäischen Auslieferungs­
übereinkommens und Artikel 5 des Europäischen Über­
einkommens zur Bekämpfung des Terrorismus bleiben
unberührt .

( 4 ) Vorbehalte nach Artikel 13 des Europäischen Über­
einkommens zur Bekämpfung des Terrorismus gelten
nicht für die Auslieferung zwischen Mitgliedstaaten .

Artikel 6

Fiskalische strafbare Handlungen
Artikel 8

Verjährung

( 1 ) Die Auslieferung darf nicht mit der Begründung
abgelehnt werden, daß die Strafverfolgung oder die Straf­
vollstreckung nach den Rechtsvorschriften des ersuchten
Mitgliedstaats verjährt ist .

( 2 ) Der ersuchte Mitgliedstaat kann von der Anwendung
des Absatzes 1 absehen , wenn dem Auslieferungsersuchen
Handlungen zugrunde liegen , hinsichtlich deren nach sei­
nem eigenen Strafrecht Gerichtsbarkeit bestand .

( 1 ) In Abgaben-, Steuer-, Zoll- und Devisenstrafsachen
wird die Auslieferung nach Maßgabe dieses Übereinkom­
mens , des Europäischen Auslieferungsübereinkommens
und des Benelux-Übereinkommens auch wegen Handlun­
gen bewilligt , die nach dem Recht des ersuchten Mitglied­
staats einer strafbaren Handlung derselben Art entspre­
chen .

( 2 ) Die Auslieferung darf nicht mit der Begründung
abgelehnt werden , daß das Recht des ersuchten Mitglied­
staats nicht dieselbe Art von Abgaben oder Steuern oder
keine Abgaben-, Steuer-, Zoll - und Devisenbestimmungen
derselben Art wie das Recht des ersuchenden Mitglied­
staats vorsieht .

( 3 ) Jeder Mitgliedstaat kann im Rahmen der Notifizie­
rung nach Artikel 18 Absatz 2 erklären, daß er die
Auslieferung wegen fiskalischer strafbarer Handlungen
nur wegen Handlungen bewilligt , die strafbare Handlun­
gen auf dem Gebiet der Verbrauchsteuern , der Mehrwert­
steuer oder des Zolls darstellen können .

Artikel 9

Amnestie

Die Auslieferung wird nicht bewilligt wegen einer strafba­
ren Handlung, die im ersuchten Mitgliedstaat unter eine
Amnestie fällt und für deren Verfolgung dieser Mitglied­
staat nach seinem eigenen Strafrecht zuständig war .

Artikel 7

Artikel 10
Auslieferung eigener Staatsangehöriger

( 1 ) Die Auslieferung darf nicht mit der Begründung
abgelehnt werden , daß die Person , um deren Auslieferung
ersucht wird , Staatsangehöriger des ersuchten Mitglied­
staats im Sinne von Artikel 6 des Europäischen Ausliefe­
rungsübereinkommens ist .

( 2 ) Jeder Mitgliedstaat kann im Rahmen der Notifizie­
rung nach Artikel 18 Absatz 2 erklären, daß er die
Auslieferung eigener Staatsangehöriger nicht bewilligt
oder nur unter bestimmten von ihm spezifizierten Bedin­
gungen zuläßt.

( 3 ) Vorbehalte nach Absatz 2 haben eine Geltungsdauer
von fünf Jahren ab dem ersten Tag der Anwendung
dieses Übereinkommens durch den betreffenden Mitglied­

Handlungen, die nicht dem Auslieferungsersuchen zu­
grunde liegen

( 1 ) Für Handlungen, die vor der Übergabe begangen
wurden und die nicht dem Auslieferungsersuchen
zugrunde liegen , kann die ausgelieferte Person , ohne daß
die Zustimmung des ersuchten Mitgliedstaats erforderlich
ist ,

a ) verfolgt oder abgeurteilt werden, wenn die Handlun­
gen nicht mit einer Freiheitsstrafe oder einer die
Freiheit beschränkenden Maßregel der Sicherung und
Besserung bedroht sind ;
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Artikel 12

Weiterlieferung an einen anderen Mitgliedstaat

( 1 ) Artikel 15 des Europäischen Auslieferungsüberein­
kommens und Artikel 14 Absatz 1 des Benelux-Überein­
kommens finden auf Ersuchen um Weiterlieferung von
einem Mitgliedstaat an einen anderen keine Anwendung .

( 2 ) Jeder Mitgliedstaat kann im Rahmen der Notifizie­
rung nach Artikel 18 Absatz 2 erklären, daß Artikel 15
des Europäischen Auslieferungsübereinkommens und Ar­
tikel 14 Absatz 1 des Benelux-Übereinkommens weiterhin
anwendbar sind , es sei denn , daß Artikel 13 des Überein­
kommens über das vereinfachte Auslieferungsverfahren
zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union
etwas anderes bestimmt oder daß die betreffende Person
ihrer Weiterlieferung an einen anderen Mitgliedstaat
zustimmt .

b ) verfolgt oder abgeurteilt werden, sofern die Strafver­
folgung nicht zur Anwendung einer die persönliche
Freiheit beschränkenden Maßnahme führt;

c ) der Vollstreckung einer Strafe oder Maßregel der
Sicherung und Besserung ohne Freiheitsentzug, ein­
schließlich einer Geldstrafe bzw. einer vermögens­
rechtlichen Maßnahme oder der an deren Stelle tre­
tenden Maßnahme unterzogen werden, selbst wenn
diese die persönliche Freiheit einschränken kann;

d ) verfolgt, abgeurteilt , im Hinblick auf die Vollstrek­
kung einer Strafe oder einer Maßregel der Sicherung
und Besserung in Haft genommen oder anderen
Beschränkungen ihrer persönlichen Freiheit unterzo­
gen werden, wenn sie nach ihrer Übergabe ausdrück­
lich auf die Anwendung des Grundsatzes der Speziali­
tät in bezug auf bestimmte vor der Übergabe began­
gene Handlungen verzichtet .

(2 ) Die Verzichterklärung der ausgelieferten Person nach
Absatz 1 Buchstabe d ) wird vor den zuständigen Justizbe­
hörden des ersuchenden Mitgliedstaats abgegeben und
nach dessen innerstaatlichem Recht zu Protokoll genom­
men .

Artikel 13

( 3 ) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnah­
men, um sicherzustellen, daß die Verzichterklärung nach
Absatz 1 Buchstabe d ) unter Bedingungen eingeholt wird ,
aus denen hervorgeht, daß die Person sie freiwillig und in
voller Kenntnis der daraus resultierenden Folgen abgege­
ben hat . Zu diesem Zweck hat die ausgelieferte Person
das Recht, einen Rechtsbeistand hinzuzuziehen .

(4 ) Hat der ersuchte Mitgliedstaat eine Erklärung nach
Artikel 6 Absatz 3 abgegeben , so findet Absatz 1 Buch­
staben a ), b ) und c ) auf andere als die in Artikel 6 Absatz
3 genannten fiskalischen strafbaren Handlungen keine
Anwendung.

Zentrale Behörde und Übermittlung von Unterlagen per
Fernkopie

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat benennt eine zentrale Behörde
oder, sofern es seine Verfassung vorsieht, mehrere zen­
trale Behörden, die beauftragt sind , die Auslieferungsersu­
chen und die erforderlichen Beweisunterlagen sowie alle
sonstige offizielle Korrespondenz im Zusammenhang mit
Auslieferungsersuchen zu übermitteln und in Empfang zu
nehmen, sofern in anderen Bestimmungen dieses Überein­
kommens nichts anderes vorgesehen ist .

( 2 ) Im Rahmen der Notifizierung nach Artikel 18 Absatz
2 teilt jeder Mitgliedstaat mit , welche Behörde oder
Behörden er nach Absatz 1 benannt hat . Er teilt dem
Verwahrer ferner alle Änderungen in bezug auf diese
Benennung mit .

( 3 ) Das Auslieferungsersuchen und die in Absatz 1
genannten Unterlagen können als Fernkopie übermittelt
werden . Jede zentrale Behörde verfügt über ein entspre­
chendes Gerät, um die Übermittlung und den Empfang
dieser Unterlagen auf diesem Wege sicherzustellen, und
trägt für dessen korrekten Betrieb Sorge .

(4 ) Um sowohl den Ursprung als auch die Vertraulich­
keit der Übertragung zu gewährleisten, wird an den
Fernkopierer der zentralen Behörde ein Kodierungsgerät
angeschlossen , wenn der Fernkopierer für die Zwecke
dieses Artikels benutzt wird .

Die Mitgliedstaaten stimmen sich untereinander über die
praktischen Bestimmungen zur Durchführung dieses Arti­
kels ab .

Artikel 11

Annahme der Zustimmung des ersuchten Mitgliedstaats

Jeder Mitgliedstaat kann im Rahmen der Notifizierung
nach Artikel 18 Absatz 2 oder zu jedem anderen Zeit­
punkt erklären, daß in seinen Beziehungen zu allen ande­
ren Mitgliedstaaten , die die gleiche Erklärung abgegeben
haben, die Zustimmung gemäß Artikel 14 Absatz 1
Buchstabe a ) des Europäischen Auslieferungsübereinkom­
mens und Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a ) des Benelux­
Übereinkommens als erteilt anzusehen ist , sofern er nicht
anläßlich der Bewilligung der Auslieferung in einem Ein­
zelfall etwas anderes mitteilt .

Hat der Mitgliedstaat in einem Einzelfall mitgeteilt, daß
die Zustimmung nicht als erteilt anzusehen ist, so ist
Artikel 10 Absatz 1 weiterhin anwendbar . (>) ABl . Nr. C 78 vom 30 . 3 . 1995 , S. 1 .
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( 5 ) Um die Echtheit der Auslieferungsunterlagen zu
gewährleisten , erklärt die zentrale Behörde des ersuchen­
den Mitgliedstaats in ihrem Auslieferungsersuchen, daß
sie die Übereinstimmung der zu diesem Ersuchen übermit­
telten Beweisunterlagen mit den Originalen bescheinigt,
und gibt eine Beschreibung von deren Paginierung. Wird
diese Übereinstimmung von dem ersuchten Mitgliedstaat
angefochten, so kann seine zentrale Behörde von der
zentralen Behörde des ersuchenden Mitgliedstaats verlan­
gen, daß diese innerhalb einer angemessenen Frist Origi­
nalunterlagen oder gleichlautende Abschriften auf diplo­
matischem Wege oder auf jedem sonstigen, einvernehm­
lich vereinbarten Wege vorlegt .

a ) das Durchlieferungsersuchen muß ausreichende Infor­
mationen enthalten, damit der Durchlieferungsmit­
gliedstaat das Ersuchen beurteilen und gegenüber der
ausgelieferten Person die für die Durchführung der
Durchlieferung erforderlichen Zwangsmaßnahmen
treffen kann.

Zu diesem Zweck reichen folgende Informationen
aus :

— die Identität der ausgelieferten Person,
— das Bestehen eines Haftbefehls oder einer Urkunde
mit gleicher Rechtswirkung oder eines rechtskräf­
tigen Urteils ,

— die Art und die rechtliche Würdigung der strafba­
ren Handlung,

— die Beschreibung der Umstände, unter denen die
strafbare Handlung begangen wurde , einschließ­
lich der Zeit und des Ortes .

b ) Das Durchlieferungsersuchen und die Informationen
nach Buchstabe a ) können dem Durchlieferungsmit­
gliedstaat durch jedes Nachrichtenmittel , das Schrift­
spuren hinterläßt, übermittelt werden . Der Durchliefe­
rungsmitgliedstaat kann seine Entscheidung auf dem­
selben Weg mitteilen .

c ) Wenn es bei Benutzung des Luftwegs ohne planmä­
ßige Zwischenlandung zu einer außerplanmäßigen
Landung kommt, übermittelt der ersuchende Mit­
gliedstaat dem betreffenden Durchlieferungsmitglied­
staat die Informationen nach Buchstabe a ).

d ) Vorbehaltlich der einschlägigen Bestimmungen dieses
Übereinkommens , insbesondere der Artikel 3 , 5 und
7, finden Artikel 21 Absätze 1 , 2 , 5 und 6 des
Europäischen Auslieferungsübereinkommens sowie
Artikel 21 Absatz 1 des Benelux-Übereinkommens
weiterhin Anwendung.

Artikel 14

Ergänzung der Unterlagen

Jeder Mitgliedstaat kann im Rahmen der Notifizierung
nach Artikel 18 Absatz 2 oder zu jedem anderen Zeit­
punkt erklären , daß in seinen Beziehungen zu anderen
Mitgliedstaaten, die die gleiche Erklärung abgegeben
haben, die Justizbehörden oder anderen zuständigen
Behörden dieser anderen Mitgliedstaaten seine Justizbe­
hörden oder anderen zuständigen Behörden , die für das
gegen die auszuliefernde Person geführte Strafverfahren
zuständig sind , gegebenenfalls unmittelbar um die in
Artikel 13 des Europäischen Auslieferungsübereinkom­
mens und in Artikel 12 des Benelux-Übereinkommens
vorgesehene Ergänzung der Unterlagen ersuchen können .

Bei der Abgabe dieser Erklärung teilt der Mitgliedstaat
mit, welche Justizbehörden oder anderen zuständigen
Behörden bei ihm für die Anforderung, die Übermittlung
und die Entgegennahme dieser ergänzenden Unterlagen
zuständig sind .

Artikel 15

Beglaubigung
Artikel 17

Vorbehalte
Für die Zwecke der Auslieferung übermittelte Unterlagen
oder Abschriften von Unterlagen bedürfen nur dann der
Beglaubigung oder anderer Förmlichkeiten, wenn dies in
diesem Übereinkommen, im Europäischen Auslieferungs­
übereinkommen oder im Benelux-Übereinkommen aus­
drücklich vorgesehen ist . Im letztgenannten Fall werden
die Abschriften von Unterlagen als beglaubigt angesehen,
wenn die Justizbehörden, die die Urschrift ausgestellt
haben, oder die zentrale Behörde nach Artikel 13 die
Richtigkeit der Abschrift bescheinigt haben .

Gegen dieses Übereinkommen können nur diejenigen
Vorbehalte eingelegt werden , die in diesem Übereinkom­
men ausdrücklich vorgesehen sind .

Artikel 18

Inkrafttreten
Artikel 16

Durchlieferung ( 1 ) Dieses Übereinkommen bedarf der Annahme durch
die Mitgliedstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen
Vorschriften .Für die Durchlieferung im Sinne von Artikel 21 des

Europäischen Auslieferungsübereinkommens und von
Artikel 21 des Benelux-Übereinkommens durch das
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats in einen anderen Mit­
gliedstaat gelten folgende Bestimmungen :

( 2 ) Die Mitgliedstaaten notifizieren dem Generalsekretär
des Rates der Europäischen Union den Abschluß der
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( 2 ) Der Wortlaut des Übereinkommens, der vom Rat der
Europäischen Union in der Sprache des beitretenden
Mitgliedstaats erstellt wird , ist verbindlich .

( 3 ) Die Beitrittsurkunden werden beim Verwahrer hin­
terlegt .

(4 ) Dieses Übereinkommen tritt für jeden Staat, der ihm
beitritt, neunzig Tage nach der Hinterlegung seiner Bei­
trittsurkunde oder aber zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Übereinkommens in Kraft , wenn dieses bei Ablauf
des genannten Neunzig-Tage-Zeitraums noch nicht in
Kraft getreten ist .

( 5 ) Ist dieses Übereinkommen zum Zeitpunkt der Hin­
terlegung der Beitrittsurkunde noch nicht in Kraft getre­
ten, so ist Artikel 18 Absatz 4 auf die beitretenden
Mitgliedstaaten anwendbar .

Verfahren , die nach ihren verfassungsrechtlichen Vor­
schriften zur Annahme dieses Übereinkommens erforder­
lich sind .

( 3 ) Dieses Übereinkommen tritt neunzig Tage nach der
Notifizierung nach Absatz 2 durch den Staat, der zum
Zeitpunkt der Annahme des Rechtsakts über die Ausar­
beitung dieses Übereinkommens durch den Rat Mitglied
der Europäischen Union ist und diese Förmlichkeit als
letzter vornimmt, in Kraft .

( 4 ) Jeder Mitgliedstaat kann bis zum Inkrafttreten dieses
Übereinkommens im Rahmen der Notifizierung nach
Absatz 2 oder zu jedem anderen Zeitpunkt erklären, daß
dieses Übereinkommen für ihn gegenüber den Mitglied­
staaten , die eine Erklärung gleichen Inhalts abgegeben
haben, anwendbar wird . Diese Erklärungen werden neun­
zig Tage nach ihrer Hinterlegung wirksam .

( 5 ) Dieses Übereinkommen gilt nur für Ersuchen, die
nach dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens oder des
Beginns der Anwendung in den Beziehungen zwischen
dem ersuchten und dem ersuchenden Mitgliedstaat vorge­
legt werden .

Artikel 19

Beitritt neuer Mitgliedstaaten

( 1 ) Dieses Übereinkommen steht allen Staaten, die Mit­
glied der Europäischen Union werden, zum Beitritt
offen .

Artikel 20

Verwahrer

( 1 ) Der Generalsekretär des Rates der Europäischen
Union ist Verwahrer dieses Übereinkommens .

( 2 ) Der Verwahrer veröffentlicht im Amtsblatt der Euro­
päischen Gemeinschaften den Stand der Annahmen und
Beitritte, die Erklärungen und die Vorbehalte sowie alle
sonstigen Notifizierungen im Zusammenhang mit diesem
Übereinkommen.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses
Übereinkommen gesetzt .

Geschehen in einer Urschrift in dänischer, deutscher , englischer , finnischer , französischer ,
griechischer, irischer, italienischer , niederländischer , portugiesischer, schwedischer und spani­
scher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist ; die Urschrift wird im Archiv
des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt . Der Generalsekretär
übermittelt jedem Mitgliedstaat eine beglaubigte Abschrift .
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Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας
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Por el Gobierno del Reino de Espana

Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hEireann
For the Government of Ireland

Per il Governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg



Nr. C 313/20 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 23 . 10 . 96

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich

Pelo Governo da Repüblica Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar
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På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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ANHANG

Gemeinsame Erklärung zum Asylrecht

Die Mitgliedstaaten erklären, daß dieses Übereinkommen das Asylrecht, wie es durch ihre jeweiligen
Verfassungen anerkannt ist , sowie die Anwendung des Abkommens vom 28 . Juli 1951 über die Rechtsstel­
lung der Flüchtlinge, ergänzt durch das Übereinkommen vom 28 . September 1954 über die Rechtsstellung
der Staatenlosen und durch das Protokoll vom 31 . Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge ,
durch diese Mitgliedstaaten unberührt läßt .

Erklärung Dänemarks, Finnlands und Schwedens zu Artikel 7 des Übereinkommens

Dänemark, Finnland und Schweden bekräftigen , daß sie — wie im Laufe der Verhandlungen über ihren
Beitritt zu den Schengener Übereinkommen mitgeteilt — ihre Erklärungen nach Artikel 6 Absatz 1 des
Europäischen Auslieferungsübereinkommens gegenüber den anderen Mitgliedstaaten , die eine Gleichbehand­
lung sicherstellen , nicht als Grund für die Verweigerung der Auslieferung von Staatsangehörigen nichtnordi­
scher Staaten geltend machen werden .

Erklärung zum Begriff „Staatsangehörige"

Der Rat nimmt zur Kenntnis , daß die Mitgliedstaaten sich verpflichten , das Übereinkommen des Europara­
tes vom 21 . März 1983 über die Überstellung verurteilter Personen auf die Staatsangehörigen der einzelnen
Mitgliedstaaten im Sinne des Artikels 3 Absatz 4 des genannten Übereinkommens anzuwenden .

Die in Absatz 1 genannte Verpflichtung der Mitgliedstaaten wird unbeschadet der Anwendung des Artikels
7 Absatz 2 des vorliegenden Übereinkommens eingegangen .

Erklärung Griechenlands zu Artikel 5

Griechenland legt Artikel 5 unter dem Blickwinkel von dessen Absatz 3 aus . Bei dieser Auslegungsweise
wird die Einhaltung der Bestimmungen der griechischen Verfassung gewährleistet , welche

— die Auslieferung eines Ausländers , der wegen seines Einsatzes für die Freiheit verfolgt wird, ausdrücklich
verbieten

und

— zwischen politischen und sogenannten gemischten strafbaren Handlungen unterscheiden , für die eine
andere Regelung als für politische strafbare Handlungen gilt .
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Erklärung Portugals betreffend die Auslieferung in Fällen, in denen die dem Auslieferungsersuchen
zugrundeliegende strafbare Handlung mit einer lebenslangen Strafe oder Maßregel der Sicherung und

Besserung bedroht ist

Portugal , das einen Vorbehalt zum Europäischen Auslieferungsübereinkommen von 1957 eingelegt hat,
wonach es die Auslieferung in Fällen, in denen die dem Auslieferungsersuchen zugrundeliegende strafbare
Handlung mit einer lebenslangen Strafe oder Maßregel der Sicherung und Besserung bedroht ist, nicht
bewilligt, erklärt, daß es die Auslieferung wegen einer strafbaren Handlung, die mit einer derartigen Strafe
oder Maßregel der Sicherung und Besserung bedroht ist , unter Berücksichtigung der einschlägigen Bestim­
mungen der portugiesischen Verfassung in der Auslegung durch das portugiesische Verfassungsgericht nur
dann bewilligt , wenn es die von dem ersuchenden Mitgliedstaat gegebenen Zusicherungen für ausreichend
erachtet, wonach dieser nach seinen Rechtsvorschriften und gemäß seiner Strafvollstreckungspraxis alle
Vollstreckungserleichterungen fördert , die zugunsten der auszuliefernden Person vorgesehen werden kön­
nen .

Portugal bekräftigt die Gültigkeit oder Verpflichtungen , die es im Rahmen der geltenden internationalen
Übereinkünfte , denen es angehört, und insbesondere im Rahmen des Artikels 5 des Übereinkommens über
den Beitritt Portugals zum Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen eingegan­
gen ist .

Erklärung des Rates zu den Folgemaßnahmen

Der Rat erklärt,

a ) daß er es für zweckmäßig hält,

— die Umsetzung dieses Übereinkommens ,
— das Funktionieren dieses Übereinkommens nach dessen Inkrafttreten ,

— die Befugnis der Mitgliedstaaten , die im Rahmen dieses Übereinkommens eingelegten Vorbehalte im
Hinblick auf eine Erleichterung der Auslieferungsbedingungen zu ändern oder sie aufzuheben,

— das Funktionieren der Auslieferungsverfahren zwischen den Mitgliedstaaten in genereller Hinsicht

anhand der von den Mitgliedstaaten erhaltenen Informationen regelmäßig zu überprüfen ;

b ) daß er ein Jahr nach Inkrafttreten des Übereinkommens die Frage einer Übertragung der Zuständigkeit
auf den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften prüfen wird .
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